
 

 

Öffentliche Bekanntmachung  
eines Genehmigungsbescheides 
für eine Anlage entsprechend der  
Industrieemissionsrichtlinie (IE-RL) 

Bezirksregierung Düsseldorf Düsseldorf, den 12.02.2025 
53.03-0327911-0020-G16-0045/23 

Genehmigung nach § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) zur 
wesentlichen Änderung der Gießerei der TRIMET Aluminium SE in Essen durch 
Bau einer Schrottlagerhalle als Nebeneinrichtung, Bestätigung von 
Abfallschlüsseln und Bau einer Freilagerfläche 

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat der TRIMET Aluminium SE mit Bescheid vom 12.09.2024 

die Genehmigung gemäß § 16 BImSchG zur wesentlichen Änderung der Gießerei am Standort 

an der Aluminiumallee 1 in 45356 Essen erteilt.  

Gemäß § 10 Abs. 8a BImSchG ist der Genehmigungsbescheid unter Hinweis auf die 

Bezeichnung des für die betreffende Anlage maßgeblichen BVT-Merkblattes im Internet 

öffentlich bekannt zu machen.  

BVT-Merkblatt: 

Gießereien 

Im Auftrag 

gezeichnet  

Michaela Lein 

 

 



















































 
 

 1/2 

Bezirksregierung Düsseldorf 
 

 

 

Anlage 1 

zum Genehmigungsbescheid 

53.01-100-53.0045/23/3.8.1 

Verzeichnis der Antragsunterlagen 

Ordner 1 von 1 

0. Deckblatt und Inhaltsverzeichnis    2 Blatt 

1. Antragsschreiben     1 Blatt 

2. Antragsformulare 

2.0      Antragsformular auf Genehmigung gemäß § 4 bzw. § 16 
BImSchG      3 Blatt 

2.1. Antrag auf Absehen von der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 16 
Abs. 2 BImSchG     2 Blatt 

2.2. Formular 1, Blatt 4 (Genehmigungsbestand)  8 Blatt 

2.3. Formular 2, Blatt 1(Betriebseinheiten inkl. Übersicht)      2 Blatt 

2.4. Formular 3, Blatt 1 Technische Daten Lagerhalle inkl. 
Probenahme      3 Blatt 

2.5. Formular 3, Blatt 1 Technische Daten Freilagerfläche      2 Blatt 

3. Bauvorlagen, Baubeschreibung 

3.1. Inhaltsverzeichnis und Anschreiben      2 Blatt 

3.2. Bauantragsformulare       2 Blatt 

3.3. Amtlicher Lageplan     1 Blatt 

3.4. Abstandsflächenberechnung      4 Blatt 

3.5. Baubeschreibung Formular      3 Blatt 

3.6. Betriebsbeschreibung Formular      2 Blatt 

3.7. Anlage 1 zur Bau- und Betriebsbeschreibung      5 Blatt 

3.8. Berechnung BGF, Nutzfläche, Umbauter Raum      2 Blatt 

3.9. Berechnung Baukosten, Entwässerung, Stellplatznachweis      
      2 Blatt 

3.10. Gebäudeklassen, Höhe Fußboden Aufenthaltsräume      1 Blatt 

3.11. Brandschutzkonzept (PV 2023-16 vom 02.09.2024)     29 Blatt 
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3.12. Erhebungsbogen für die Baustatistik gemäß 
Hochbaustatistikgesetz      2 Blatt 

3.13. Angaben zum Artenschutz      7 Blatt 

3.14. Bauantragszeichnungen     5 Blatt 

3.15. Bodengutachten incl. Anlagen und Analysenberichte     33 Blatt 

3.16. Abweichungsantrag     3 Blatt 

4. Amtliche Basiskarte NRW und Werkslayout mit Darstellung 
der Änderung     2 Blatt 

5. Anlagen und Betriebsbeschreibung mit Darstellung der 
Änderungen     4 Blatt 

6. Betrachtung der Umweltauswirkungen     4  Blatt 

6.1. Schallimmissionsprognose incl. ergänzende Stellungnahme  
     62  Blatt 

6.2. Formular zum AZB-Ausschluss incl. Anlagen       17 Blatt 

7. Angaben zur Umweltverträglichkeitsvorprüfung     6 Blatt 

8. Bestätigung von Abfallschlüsseln als genehmigte 
Einsatzmaterialien incl. Übersicht der am Standort Essen als 
Einsatzstoffe zulässigen Abfallschlüssel     4 Blatt 

9. Betrachtung der Arbeitssicherheit     2 Blatt 

10. Zertifikate DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 45001     2 Blatt 
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Anlage 2 

zum Genehmigungsbescheid 

53.01-100-53.0045/23/3.8.1 

Nebenbestimmungen (§ 12 BImSchG) 

Auflagen 

1. Allgemeines 

1.1 Die Änderung und der Betrieb der Anlage müssen nach den mit 
diesem Genehmigungsbescheid verbundenen Antragsunterla-
gen erfolgen, sofern in den nachstehenden Nebenbestimmungen 
keine abweichenden Regelungen getroffen sind. 

1.2 Die Nebenbestimmungen der bisher für die Anlage erteilten Ge-
nehmigungen, Zulassungen und Erlaubnisse bleiben weiterhin 
gültig, soweit sie nicht durch diesen Bescheid geändert oder er-
gänzt werden. Sie gelten insoweit auch für das Vorhaben, das 
Gegenstand dieses Bescheides ist. 

1.3 Der Genehmigungsbescheid (zumindest eine Fotokopie oder 
eine Abschrift) einschließlich der zugehörigen Unterlagen ist an 
der Betriebsstätte jederzeit bereitzuhalten und den Angehörigen 
der zuständigen Behörde sowie deren beauftragten Personen auf 
Verlangen zur Einsicht vorzulegen.  

Der Papierform gemäß Absatz 1 steht die Bereitstellung in elekt-
ronischer Form gleich, sofern an der Betriebsstätte eine detail-
lierte Lesbarkeit der elektronischen Version sichergestellt ist. So-
fern dies für Antragsunterlagen nicht sichergestellt werden kann, 
ist neben der elektronischen Version des Genehmigungsbeschei-
des eine Papierversion der zugehörigen Antragsunterlagen be-
reitzuhalten. 

1.4 Der Bezirksregierung Düsseldorf (Dezernat 53) ist der Zeitpunkt 
des Baubeginns unverzüglich schriftlich oder per E-Mail mitzutei-
len. 

1.5 Der Überwachungsbehörde ist der Zeitpunkt der Inbetriebnahme 
der geänderten Anlage schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige muss 
spätestens eine Woche vor der beabsichtigten Inbetriebnahme 
vorliegen. 
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1.6 Unberührt von der Anzeigepflicht nach der Umwelt-Schadensan-
zeige-Verordnung ist die Überwachungsbehörde über alle Vor-
kommnisse beim Betrieb der Anlage, durch die die Nachbarschaft 
oder Allgemeinheit erheblich belästigt oder gefährdet werden 
könnte, unverzüglich zu unterrichten. Unabhängig davon sind so-
fort alle Maßnahmen zu ergreifen, die zur Abstellung der Störung 
erforderlich sind, auch wenn dies eine Außerbetriebnahme der 
Anlage erforderlich macht. Ferner sind schriftliche Aufzeichnun-
gen zu führen, aus denen folgendes hervorgeht: 

 Art der Störung, 

 Ursache der Störung, 

 Zeitpunkt der Störung, 

 Dauer der Störung, 

 Art und Menge der durch die Störung zusätzlich aufgetretenen 
Emissionen (ggf. Schätzung), 

 die getroffenen Maßnahmen zur Beseitigung und künftigen 
Verhinderung der Störung. 

Die schriftlichen Aufzeichnungen sind mindestens drei Jahre, ge-
rechnet vom Datum der letzten Eintragung, aufzubewahren und 
der Überwachungsbehörde auf Verlangen vorzulegen. Der Über-
wachungsbehörde ist auf Anforderung ein umfassender Bericht 
über die Ursache(n) der Störung(en) zuzusenden. 

 

2. Bauordnungsrecht (Stadt Essen)  

2.1 Die Schlussabnahme (Bauzustandsbesichtigung-Fertigstellung) 
des Bauvorhabens ist erforderlich. Die Fertigstellung des Bauvor-
habens muss eine Woche vorher bei der Bauaufsichtsbehörde 
[Amt für Stadtplanung und Bauordnung der Stadt Essen - Abt. 
Bauaufsicht Nord, Lindenallee 10, 45121 Essen (Az.: 61-
51−06282- 2023)] angezeigt werden [§ 84 Abs. 2 BauO NRW 
2018]. 

2.2 Die Bauausführung ist durch die von Ihnen beauftragten staatlich 
anerkannten Sachverständigen stichprobenhaft zu kontrollieren. 
Über diese Kontrollen muss mit der Fertigstellungsanzeige eine 
Bescheinigung des oder der Sachverständigen vorlegt werden, 
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dass die baulichen Anlagen entsprechend den erstellten Nach-
weisen errichtet oder geändert worden sind (§ 84 Abs. 4 BauO 
NRW 2018). 

2.3 Bei der Bauausführung sind die genehmigten Grundrissflächen 
und Höhenlagen des Gebäudes einzuhalten. Vor Fertigstellung 
der Bodenplatte muss hierüber eine Bescheinigung des amtli-
chen Vermessers der Bauaufsichtsbehörde [Amt für Stadtpla-
nung und Bauordnung der Stadt Essen -Abt. Bauaufsicht Nord-, 
Lindenallee 10, 45121 Essen (Az.: 61-51−06282-2023)] vorgelegt 
werden (§ 83 BauO NRW 2018). 

2.4 Bis zur Bauzustandsbesichtigung der fertig gestellten baulichen 
Anlage sind der Bauaufsichtsbehörde [Stadt Essen, Amt für 
Stadtplanung und Bauordnung -Abt. Bauaufsicht Nord-, Lin-
denallee 10, 45121 Essen (Az.: 61- 51−06282-2023)] folgende 
Prüfberichte von Prüfsachverständigen einzureichen [§§ 1 und 2 
PrüfVO NRW]:  

 elektrische Anlagen.  

Die Prüfberichte müssen neben einer Beschreibung der durchge-
führten Prüfungen insbesondere die Feststellung enthalten, dass 
die geprüften Anlagen mit den dafür getroffenen Brandschutz-
maßnahmen einschließlich des bestimmungsgemäßen Zusam-
menwirkens von Anlagen betriebssicher und wirksam sind (§ 2 
Abs. 1 und § 8 Abs. 2 PrüfVO). 

 

3. Brandschutz (Stadt Essen) 

3.1 Die beantragten Änderungen der Anlage müssen vollständig 
nach den Ausführungen (Bedingungen/Auflagen) des staatlich 
anerkannten Sachverständigen für die Prüfung des Brandschut-
zes Herrn B. Sc. Marcel Mader (Mader Ingenieure, Heinrich-
Hertz-Straße 40, 40699 Erkrath) und der Entwurfsverfasserin Ar-
chitektin Dipl.-Ing. (FH) Andrea Pohle (Wiedbach 3, 45357 Es-
sen) im  

 Brandschutzkonzept nach § 9 BauPrüfVO für das Projekt Neu-
bau einer Lagerhalle GI-Nordseite incl. Büro-/Werkstatt- und 
Sozialgebäude sowie einer überdachten Probeentnahmestelle 
(Version: Index I02 vom 02.09.2024| Prüfnummer: BSK PV 
2023-016)  
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erfolgen. [s. Antragsunterlagen Register 3.11 „Brandschutzkon-
zept“]. 

3.2 Auf Grund der Bewertung nach Abschnitt 7 der MindBauRL ist die 
Lagerung in der Halle auf die BSK unter 3.2 beschrieben Lagergü-

ter festgesetzt.  

3.3 Es ist der Nachweis über die Nichtbrennbarkeit (A1/A2) der ver-
bauten Sandwichelemente/Thermoelemente in den Außenwän-
den zu erbringen.  

3.4 Müssen Türen in Rettungswegen aus innerbetrieblichen Gründen 
verschlossen sein, so sind sie in Fluchtrichtung mit Sonderschlös-
sern mit Panikfunktion (Panikschlössern) auszustatten. 

3.5 Die Feuerlöscher sind an deutlich sichtbaren, jederzeit leicht zu-
gänglichen Stellen anzubringen.  

Die Anbringungsorte der Feuerlöscher sind mit Schildern ASR 1.3 
- Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung- deutlich 
sichtbar und dauerhaft zu kennzeichnen. 

Die Feuerlöscher sind mindestens alle zwei Jahre durch einen 
Sachkundigen zu prüfen. Ein Vermerk über die letzte Prüfung ist 
fest oder plombiert am Feuerlöscher anzubringen. 

3.6 Bei der Erstellung von Feuerwehrplänen sind die Ausführungsbe-
stimmungen für Feuerwehrpläne für Objekte im Einsatzgebiet der 
Feuerwehr Essen zu beachten und einzuhalten. 

Die aktuelle Fassung der Ausführungsbestimmungen für Feuer-
wehrpläne steht auf der Homepage der Feuerwehr Essen 
(www.feuerwehr-essen.com) zum Download bereit. 

Alle Einzelheiten zur Ausführung der Feuerwehrpläne sind recht-
zeitig mit dem Planungsbüro der Feuerwehr Essen (Herr Kardell, 
Tel.: (0201)12-374002) abzustimmen. 

 
3.7 Gegen eine Genehmigung der im Brandschutzkonzept aufgeführten 

Abweichungen (Nr. 21) bestehen in diesem Fall aus der Sicht des 

Brandschutzes keine Bedenken, wenn die einzelnen Kompensati-
onsmaßnahmen zu den Abweichungen beachtet und ausgeführt 
werden.  

3.8 Die Feuerwehr ist an der Bauzustandsbesichtigung nach Fertig-
stellung zu beteiligen. 
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4. Immissionsschutz 

4.1 Geräuschemissionen und -immissionen  

4.1.1 Der LKW-Verkehr darf nur tagsüber (06:00 – 22:00 Uhr) erfolgen. 

4.1.2 Immissionswerte 
Die durch dieser Genehmigung erfassten Anlagenteile sind 
schalltechnisch so zu errichten oder zu ändern und zu betreiben, 
dass die von der geänderten Gesamtanlage einschließlich aller 
dazugehörigen Nebeneinrichtungen (z. B. Maschinen, Geräte, 
Lüftungsanlagen, Fahrzeuge und deren Fahrverkehr) verursach-
ten Geräusche – ermittelt und beurteilt nach den Vorgaben der 
TA Lärm 1998 – bei allen Betriebszuständen an den nachfolgend 
aufgeführten Immissionsorte (IO) folgende Immissionswerte (IW) 
um mindestens 10 dB(A) unterschreiten und insgesamt nicht zur 
Überschreitung der nachfolgenden Richtwerte beitragen: 

 

 

Immissionsort (IO) IW tags IW nachts 

IP1 Alte Bottroper Straße 
150, Nordfassae 1.OG 

60 dB(A) 45 dB(A) 

IP2 Heegstraße 64, West-
fassade, 3.OG 

60 dB(A) 45 dB(A) 

IP3 Hafenstraße 102, Bottrop 
Südostfassade, 1.OG 

55 dB(A) 40 dB(A) 

IP4 Im Stollen 16, 
Westfassade, 1.OG 

55 dB(A) 40 dB(A) 

Als Tageszeit gilt die Zeit von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr und als 
Nachtzeit die Zeit von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr.  

Maßgeblich für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nacht-
stunde (z. B. 01:00 bis 02:00 Uhr) mit dem höchsten Beurtei-
lungspegel, zu dem die Anlage relevant beiträgt. 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Lärmimmissi-
onsbegrenzungen am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in 
der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
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4.2 Baulärm 

4.2.1 Treten während der Errichtungsphase Emissionen auf, die nach 
Art und Ausmaß geeignet sind, erhebliche Belästigungen für die 
Nachbarschaft herbeizuführen (insbesondere durch Staub, Lärm 
und Erschütterungen), sind unverzüglich geeignete Maßnahmen 
zur Abhilfe zu schaffen. Das Auftreten der v. g. Emissionen ist der 
Bezirksregierung Düsseldorf unverzüglich zu melden. 

4.2.2 Während der Bauphase sind nur solche Baumaschinen einzuset-
zen und Arbeitsverfahren anzuwenden, die dem Stand der Tech-
nik entsprechen.  

4.2.3 Die Anlieferung der Baumaterialien hat grundsätzlich tagsüber zu 
erfolgen. Lärmintensive Baustellentätigkeiten dürfen nur während 
der Tageszeit von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr erfolgen. Sollte es im 
Ausnahmenfall erforderlich sein, Materialien während der Nacht-
zeit anzuliefern oder lärmintensive Bauarbeiten während der 
Nachtzeit durchzuführen, so ist dies vorab mit dem Dezernat 53 
der Bezirksregierung Düsseldorf abzustimmen. Auf § 9 des Lan-
des-Immissionsschutzgesetzes (LImSchG) wird hingewiesen. 

 

5. Wasserwirtschaft  

5.1 Der Beginn und das Ende der Baumaßnahme bzw. die Inbetrieb-
nahme der geänderten Abwasseranlage ist der Bezirksregierung 
Düsseldorf, Dezernat 54.3 unter der Email-Adresse Dez54.In-
dustrieabwasser@brd.nrw.de mindestens 2 Wochen vorher mit-
zuteilen. 

5.2 Wesentliche Änderungen der geplanten Baumaßnahme sind der 
Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 54.3 unter der Email-Ad-
resse Dez54.Industrieabwasser@brd.nrw.de unverzüglich anzu-
zeigen. 

5.3 Nach Abschluss der Baumaßnahmen und vor Inbetriebnahme 
sind die neuverlegten Grundleitungen sowie die Einlaufbauwerke 
und Einsteigeschächte des Bauabschnittes „Bau einer Schrott-
halle und Bau von Freilagerflächen“ gemäß DIN 1986-30 (Ent-
wässerungsanlagen für Gebäude und Grundstück – Teil 30: In-
standhaltung) in Verbindung mit DIN EN 1610 auf Ihre Dichtheit 
zu überprüfen. 
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Ein Nachweis über die Dichtheit der geprüften Entwässerungs-
bauwerke ist der Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 54.3 un-
aufgefordert unter der Email-Adresse Dez54.Industrieabwas-
ser@brd.nrw.de vorzulegen. 

5.4 An den zu lagernden Fertigprodukten, wie Walzbarren, Pressbol-
zen. Masseln, Sows etc., dürfen keine Anhaftungen von wasser-
gefährdenden Stoffen vorhanden sein. 

5.5 Die Nebenbestimmungen und Hinweise aus den Regelungsbe-
scheiden „Kanalnetztrennung – Regenwassernetz“ vom 
10.10.2018 (Az: 54.07-780/2018) und „Kanalnetztrennung – 
Schmutzwassernetz“ vom 06.08.2020 (Az: 54.07-259/2020) sind 
einzuhalten. 

 

6. Abfallwirtschaft  

6.1 Folgende Abfälle gemäß der Verordnung über das Europäische 
Abfallverzeichnis – Abfallverzeichnis-Verordnung – AVV, be-
schränkt auf Aluminiumabfälle/-schrotte, die der internen Be-
schreibung der zugelassenen Einsatzstoffe gemäß der nachfol-
genden Tabelle entsprechen, dürfen in der Anlage angenommen 
und in den Schmelzöfen der Gießerei eingesetzt werden: 

 
 

Abfall-
schlüssel 

Abfallbe-
zeichnung 

Interne Bezeich-
nung der zugelasse-
nen Einsatzstoffe 

Herkunftsbe-
reich 

09 01 99 Abfälle a. n. g 

hier: Aluminiumble-
che für Druckplatten, 
Neuschrotte aus der 
Blechkonfektionie-
rung ohne organische 
Anhaftungen 

09 01 Abfälle 
aus der fotogra-
fischen Industrie 

10 03 99 Abfälle a. n. g 

hier: Aluminium-Neu-
schrotte aus Ofen-
ausläufern und 
Fehlchargen ohne or-
ganische Anhaftun-
gen 

10 03 Abfälle 
aus der thermi-
schen Alumi-
nium-Metallur-
gie 

10 10 99 Abfälle a. n. g 
hier: Aluminiumhal-
tige Neuschrotte wie 
Angussstücke, 

10 10 Abfälle 
vom Gießen von 
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Abfall-
schlüssel 

Abfallbe-
zeichnung 

Interne Bezeich-
nung der zugelasse-
nen Einsatzstoffe 

Herkunftsbe-
reich 

Gussknoten Ausläu-
fer, etc. aus Gieße-
reien 

Nichteisenme-
tallen 

11 01 99 Abfälle a. n. g 

hier: Neuschrotte aus 
der Oberflächenbear-
beitung und der Ent-
fettung von Alumi-
nium ohne organi-
sche Anhaftungen/ 
Beschichtungen 

11 01 Abfälle 
aus der chemi-
schen Oberflä-
chenbearbei-
tung und 
Beschichtung 
von Metallen 
und anderen 
Werkstoffen 
(z.B. Galvanik, 
Verzinkung, Bei-
zen, Ätzen, 
Phosphatieren, 
alkalisches Ent-
fetten und Ano-
disierung) 
 

12 01 04 
NE-Metall-
staub und -teil-
chen 

hier: Schrotte aus 
Prozessen der me-
chanischen 
Oberflächenbearbei-
tung und Formge-
bung wie z.B. Stanz-
gitter, Abschnitte, 
Reste, aus Qualitäts-
gründen verworfenes 
Material ohne organi-
sche Anhaftungen 

12 01 Abfälle 
aus Prozessen 
der mechani-
schen Formge-
bung sowie der 
physikalischen 
und mechani-
schen Oberflä-
chenbearbei-
tung von Metal-
len und Kunst-
stoffen 

12 01 99 Abfälle a. n. g 

hier: 
- Schrotte aus Pro-
zessen der mechani-
schen 
Oberflächenbearbei-
tung und Formge-
bung wie z.B. Ab-
schnitte, Reste, aus 
Qualitätsgründen ver-
worfenes Material 

12 01 Abfälle 
aus Prozessen 
der mechani-
schen Formge-
bung sowie der 
physikalischen 
und mechani-
schen Oberflä-
chenbearbei-
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Abfall-
schlüssel 

Abfallbe-
zeichnung 

Interne Bezeich-
nung der zugelasse-
nen Einsatzstoffe 

Herkunftsbe-
reich 

ohne organische An-
haftungen 
- Neuschrotte aus der 
Herstellung von Do-
sen und Behältern 
aus Aluminium, die 
nicht beschichtet/la-
ckiert sind 

tung von Metal-
len und Kunst-
stoffen 

15 01 04 
Verpackungen 
aus Metall 

Dosen und Behältern 
aus Aluminium, die 
nicht beschichtet/la-
ckiert sind 

15 01 Verpa-
ckungen (ein-
schl. getrennt 
gesammelter 
kommunaler 
Verpackungsab-
fälle) 

16 03 04 

Anorganische 
Abfälle mit 
Ausnahme 
derjenigen, die 
unter 16 0303* 
fallen 
 

hier: Aluminium aus 
ungebrauchten Er-
zeugnissen und 
Fehlchargen ohne or-
ganische Anhaftun-
gen/ Beschichtungen 
(Neuschrotte) frei von 
schädlichen Bestand-
teilen aller Art 

16 03 Fehlchar-
gen und unge-
brauchte Er-
zeugnisse 

17 04 02 Aluminium 
Aluminium als Bau- 
und Abbruchabfälle 
 

17 04 Metalle 
(einschl. Legie-
rungen) als 
Bau- und Ab-
bruchabfälle 
(einschließlich 
Aushub von ver-
unreinigten 
Standorten) 

19 10 02 
NE-Metall-Ab-
fälle 
 

hier: Aluminium aus 
dem Schreddern 
ohne organische 
Anhaftungen 
einschl. Aluminium 
aus der Behandlung 
von Freileitungen o-
der andere Kabel aus 
Aluminium ohne Um-
mantelung 

19 10 Abfälle 
aus dem 
Schreddern von 
metallhaltigen 
Abfällen 
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Abfall-
schlüssel 

Abfallbe-
zeichnung 

Interne Bezeich-
nung der zugelasse-
nen Einsatzstoffe 

Herkunftsbe-
reich 

19 12 03 
Nichteisenme-
talle 

hier: Aluminium aus 
der mechanischen 
Behandlung von Ab-
fällen ohne organi-
sche Anhaftungen 
einschl. Aluminium 
aus der Behandlung 
von Freileitungen o-
der andere Kabel aus 
Aluminium ohne Um-
mantelung 

19 12 Abfälle 
aus der mecha-
nischen Be-
handlung von 
Abfällen (z.B. 
Sortieren, Zer-
kleinern, Ver-
dichten, Pelle-
tieren) a. n. g. 

 Andere Abfälle sind von der Annahme ausgeschlossen. 

 

6.2 Es dürfen nur saubere Aluminiumabfälle/-schrotte angenommen 
werden, die frei von organischen Bestandteilen/Anhaftungen so-
wie schädlicher Bestandteile aller Art sind. 

6.3 Bei jeder Anlieferung von Aluminiumabfällen/-schrotten ist eine 
Annahmekontrolle durchzuführen. Die Annahmekontrolle hat 
mindestens zu umfassen: 

 Feststellung der Abfallart mit dem entsprechenden Abfall-
schlüssel, der Herkunft und des Anlieferers 

 Kontrolle des Lieferscheins bzw. des Begleitscheins  
 Mengenermittlung in Gewichtseinheiten 
 Durchführung einer Sichtkontrolle und einer analytischen 

Stichprobenkontrolle 

Die Ergebnisse der Annahmekontrolle sind zu dokumentieren. 

 

7. Bodenschutz  

7.1 Der Ausgangszustansbericht vom 20.11.2015, zuletzt ergänzt am 
20.11.2015 bleibt in Verbindung mit dieser Stellungnahme für die 
Gießerei gültig. 

7.2 Regelüberwachung gem. § 21 (2a) Nr. 3c) der 9. BImSchV von 
Boden und Grundwasser:  
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Die im Bescheid vom 17.03.2016; Az.: 53.01-100-
53.0022/15/3.4.1 unter Nr. 9.1 bis 9.4 geforderten Nebenbestim-
mungen zur Regelüberwachung behalten Ihre Gültigkeit. 

7.3 Rückführungspflicht  

Die im Bescheid vom 17.03.2016; Az.: 53.01-100-
53.0022/15/3.4.1 unter Nr. 9.5 geforderten Nebenbestimmungen 
zur Rückführungspflicht behalten Ihre Gültigkeit. 

 

8. Untergrundverunreinigungen (Stadt Essen) 
8.1 Der Beginn der Baumaßnahmen ist dem Umweltamt der Stadt 

Essen [Untere Bodenschutzbehörde (Abt. 59-4) Rathaus/Por-
scheplatz, 45121 Essen] spätestens eine Woche vorher schrift-
lich anzuzeigen. 

[Ansprechpartner: Herr Kasten Tel.: 0201/88-59116, Fax: 
0201/88-59009; E-Mail: thomas.kasten@umweltamt.essen.de]. 

8.2 Sämtliche Erdarbeiten dürfen nur durchgeführt werden, wenn 
diese durch einen Sachverständigen für Bodenschutz und Altlas-
ten fachlich begleitet werden. Der Sachverständige muss über die 
erforderliche Sachkunde in Sinne der  

 §18 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 
17.03.1998 i.V.m. 

 §17 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) 09.05.2000 
i.V.m. 

 der Verordnung über Sachverständige und Untersu-
chungsstellen für Bodenschutz und Altlasten (SU-BodAV - 
NRW) 

in der jeweils gültigen Fassung verfügen. 
 Der Sachverständige ist dem Umweltamt der Stadt Essen -Untere 

Bodenschutzbehörde- 1 Woche vor Beginn der Erdarbeiten zu 
benennen. 

 
8.3 Der Sachverständige hat die Aufgabe, 

 Bodenverunreinigungen und die hierdurch möglicherweise 
hervorgerufenen Gefahren (z. B. für das Grundwasser, für 
die spätere Nutzung, für den Baustellenbetrieb) zu erken-
nen und der Untere Bodenschutzbehörde anzuzeigen 

sowie  
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 in Absprache mit der Unteren Bodenschutzbehörde für 
eine ordnungsgemäße Handhabung und/oder im Bedarfs-
fall für eine fachgerechte Bodensanierung bzw. -sicherung 
zu sorgen. 

 
8.4 Über seine Arbeiten- insbesondere über die festgestellten Boden-

verunreinigungen, die Separierung verunreinigten Bodenmateri-
als und eine evtl. Bodensanierung- hat der Sachverständige eine 
Abschlussdokumentation zu erstellen, die dem Umweltamt der 
Stadt Essen- Untere Bodenschutzbehörde- Anschrift, Ansprech-
partner s.o.) vor Nutzungsbeginn vorzulegen ist. 

 
8.5 Beim Auffinden von Bodenverunreinigungen (z. B: Bodenverfär-

bungen, Geruchsbelastungen) ist die Untere Bodenschutzbe-
hörde der Stadt Essen unverzüglich zu unterrichten. Ggf. erfor-
derliche Maßnahmen zur Bodensanierung/-sicherung sind mit 
der unteren Bodenschutzbehörde der Stadt Essen (Anschrift, An-
sprechpartner s.o.) abzustimmen. 

 
8.6 Die auf dem Grundstück befindliche(n) Grundwassermess-

stelle(n) (s. beigefügte Lagepläne) ist/sind zu erhalten. Sollte dies 
aus bautechnischen oder anderen wichtigen Gründen nicht mög-
lich sein, so ist nach Absprache mit dem Umweltamt der Stadt 
Essen [Geologie, Hydrologie u. vorsorgender Bodenschutz (Abt. 
59-4-1), Rathaus/Porscheplatz, 45121 Essen] ein Ersatz zu 
schaffen.  

 [Kontakt: Frau Luft Tel.: 0201/88-59421 
 E-Mail Beate.luft@umweltamt.essen.de oder  

grundwasser@umweltamt.essen.de] 
 
8.7 Die Errichtung der adäquaten neuen Messstelle ist dem Umwelt-

amt der Stadt Essen (Anschrift, Ansprechpartner s.o.) durch ent-
sprechende Unterlagen sowie durch eine Ortsbesichtigung nach-
zuweisen. 

 
8.8 Das Umweltamt ist ebenfalls zu informieren 

 falls bei Geländeabtragungen das Brunnenrohr frei ge-
legt ist zwecks Kürzung des Rohres auf das neue Niveau 

 falls bei Geländeauftragungen das Rohr auf das neue 
Niveau verlängert werden muss.  
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 Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass diese Grundwasser-
messstelle(n) [GWMS] weiterhin frei zugänglich bleibt/bleiben. 
Den Mitarbeitern der Stadt Essen oder beauftragten Firmen ist 
nach vorheriger Anmeldung ein Zugang zu der/den GWMS für 
Probenahmen zu gewähren. 

 
8.9 Die Vorgaben aus dem unter Punkt 3 „Hinweise“ aufgeführten Alt-

lastensanierungsplan und dem zugehörigen Prüfbericht sind bei 
der Bauausführung zu beachten. 

 
8.10 Weitere Nebenbestimmungen hinsichtlich der Altlastenproblema-

tik bleiben ausdrücklich vorbehalten. 



 
 

 1/8 

Bezirksregierung Düsseldorf 
 

 

 

Anlage 3 

zum Genehmigungsbescheid 

100-53.0045/23/3.8.1 

Hinweise 

1. Bauordnungsrecht und Brandschutz  

1.1 Die Bauarbeiten sind sach- und fachgerecht nach den anerkann-
ten Regeln der Baukunst auszuführen. 

1.2 Eine Kopie des Genehmigungsbescheides (Baugenehmigung) 
und der geprüften Bauvorlagen müssen von Baubeginn an auf der 
Baustelle vorliegen. 

1.3 Die Bauherrin/der Bauherr muss bei der Bauausführung die Vor-
schriften der BauO NRW 2018 in der derzeit gültigen Fassung ei-
genverantwortlich beachten und einhalten. 

1.4 Die Bauherrin/der Bauherr hat dafür Sorge zu tragen, dass die 
Bauarbeiten nach den mit Genehmigungs- und Prüfvermerk ver-
sehenen Antragsunterlagen, die der Genehmigung beiliegen, aus-
geführt werden. Abweichungen werden als Ordnungswidrigkeit ge-
ahndet. Die Beseitigung des unvorschriftsmäßigen Zustandes 
kann angeordnet werden [§ 81, § 82 BauO NRW 2018]. 

1.5 Der Baubeginn und die Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach ei-
ner Unterbrechung von mehr als 3 Monaten muss der Bauauf-
sichtsbehörde mindestens eine Woche vorher schriftlich mitgeteilt 
werden [(Baubeginnsanzeige) § 74 Abs. 9 BauO NRW 2018]. 
Gleichzeitig ist der Name der Bauleiterin oder des Bauleiters zu 
nennen. Einen Wechsel dieser Person während der Bauausfüh-
rung müssen Sie der Bauaufsichtsbehörde unverzüglich schriftlich 
mitteilen.  

1.6 Die Genehmigungsinhaberin und die späteren Eigentümer/-innen 
haben die Baugenehmigung einschließlich der Bauvorlagen sowie 
bautechnischen Nachweise und Bescheinigungen von Sachver-
ständigen aufzubewahren. Diese Unterlagen sind an etwaige 
Rechtsnachfolger weiterzugeben [§ 74 Abs. 5 BauO NRW]. 

1.7 Die Baugenehmigung erlischt, wenn innerhalb von drei Jahren 
nach ihrer Erteilung mit der Ausführung des Bauvorhabens nicht 
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begonnen wird oder die Bauausführung länger als ein Jahr unter-
brochen worden ist [§ 75 Abs. 1 BauO NRW 2018]. Die Verlänge-
rung der Gültigkeitsdauer ist auf rechtzeitigen schriftlichen Antrag 
bei Vorliegen der Voraussetzungen jeweils bis zu einem Jahr mög-
lich [§ 75 Abs. 2 BauO NRW 2018]. 

1.8 Für jede schriftliche Anforderung von nicht rechtzeitig vorliegenden 
Nachweisen und Bescheinigungen wird je Nachweis oder Beschei-
nigung etc. eine Gebühr von 50,00 € (Tarifstellen 3.1.4.11.1, 
3.1.4.11.2 u. 3.1.4.11.3 der Allgemeinen Verwaltungsgebühren-
ordnung) bzw. 30,00 € (Tarifstelle 3.1.6.2 der Allgemeinen Verwal-
tungsgebührenordnung) in Rechnung gestellt. 

1.9 Anfallendes Oberflächenwasser ist ordnungsgemäß in die vorhan-
dene Entwässerungsanlage zu leiten oder in geeigneter Weise auf 
dem eigenen Grundstück aufzufangen und abzuleiten. 

1.10 Arbeitsschutz auf Baustellen 

Die Anforderungen des baulichen Arbeitsschutzes wurden nicht 
geprüft [§ 64 Abs. 1 und § 65 BauO NRW 2018]. 

1.11 Gebäudeeinmessung 

Die ggf. auf dem Grundstück neu errichteten oder in ihrem Grund-
riss veränderten Gebäude sind unmittelbar nach Fertigstellung der 
Gebäude auf Kosten der jeweiligen Eigentümerin oder Erbbaube-
rechtigten durch die Katasterbehörde oder einem öffentlich bestell-
ten Vermessungsingenieur einmessen zu lassen [Gebäudever-
messungspflicht nach § 16 Abs. 1 u. 2 des Gesetzes über die 
Landvermessung und das Liegenschaftskataster [Vermessungs- 
und Katastergesetz – VermKatG NRW – vom 01. März 2005 
(GV.NRW. 2005 S. 174, zuletzt geändert 01.12.2020. S. 218)]. 

2. Immissionsschutz 

2.1 Auf die Anforderungen an die Lagerung von Metallschrotten in der 
Richtlinie VDI 4085-1 (Ausgabe April 2017) wird hingewiesen. 
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2.2 Nachträgliche Anordnungen 
Ergibt sich, dass nach wesentlicher Änderung der Anlage die All-
gemeinheit oder die Nachbarschaft nicht ausreichend vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen oder sonstigen Gefahren, erheblichen 
Nachteilen oder erheblichen Belästigungen geschützt ist, soll die 
zuständige Behörde nachträgliche Anordnungen gemäß § 17 BIm-
SchG treffen. 

2.3 Änderungsgenehmigung 
Gemäß § 16 Abs. 1 BImSchG bedarf die Änderung der Lage, der 
Beschaffenheit oder des Betriebs der Anlage einer Genehmigung, 
wenn durch die Änderung nachteilige Auswirkungen hervorgerufen 
werden können und diese für die Prüfung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 
erheblich sein können. Diese Genehmigung kann insbesondere 
erforderlich sein, wenn aufgrund anderer behördlicher Entschei-
dungen (Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Dispense - 
z. B. nach der Bauordnung NRW etc. -) Änderungen (im o.g. Sinn) 
der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs der durch diesen 
Bescheid genehmigten Anlage notwendig werden. 

2.4 Änderungsanzeige 
Die Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs ei-
ner genehmigungsbedürftigen Anlage ist, sofern eine Genehmi-
gung nach § 16 BImSchG nicht beantragt wird, der Bezirksregie-
rung Düsseldorf nach § 15 Abs. 1 BImSchG mindestens einen Mo-
nat, bevor mit der Änderung begonnen werden soll, schriftlich an-
zuzeigen, wenn sich die Änderung auf die in § 1 BImSchG genann-
ten Schutzgüter auswirken kann.  

Auch Teilstilllegungen, die Anlagenteile betreffen, die nicht für sich 
bereits genehmigungsbedürftig sind, sind nach § 15 Abs. 1 BIm-
SchG anzuzeigen. 

2.5 Betriebseinstellung 
Der Betreiber ist nach § 15 Abs. 3 BImSchG weiterhin verpflichtet, 
der Bezirksregierung Düsseldorf die beabsichtigte Einstellung des 
Betriebs der genehmigungsbedürftigen Anlage unter Angabe des 
Zeitpunkts der Einstellung unverzüglich anzuzeigen. Der Anzeige 
sind Unterlagen über die vom Betreiber vorgesehenen Maßnah-
men zur Erfüllung der sich aus § 5 Abs. 3 BImSchG ergebenden 
Pflichten beizufügen. 

Die Anzeigepflicht nach § 15 Abs. 3 BImSchG besteht bei 
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 Betriebseinstellungen von mehr als drei Jahren (wenn keine 
Fristverlängerung beantragt wurde), 

 Stilllegung eines Anlagenteils / einer Nebeneinrichtung, der für 
sich genommen bereits genehmigungsbedürftig wäre, 

 dem vollständigen Verzicht auf die Genehmigung, auch wenn 
die Anlage als nicht genehmigungsbedürftige Anlage weiter be-
trieben werden soll. (Im Einzelfall ist hierbei zu unterscheiden, 
ob bei Weiterbetrieb der Anlage unterhalb des genehmigungs-
bedürftigen Schwellenwertes zusätzliche Angaben erforderlich 
sind.) 

 Betriebseinstellung, auch aufgrund von Stilllegungsanordnun-
gen und Zerstörung der Anlage, falls der Betreiber keinen Wie-
deraufbau plant. 

2.6 Schadensanzeige 
Erhebliche Schadensereignisse (z.B. gesundheitliche Beeinträch-
tigungen von Menschen außerhalb der Anlage, Belästigungen 
zahlreicher Personen, Schädigung bedeutender Teile der Umwelt 
mit mehr als 500.000 € innerhalb der Anlage oder 100.000 € au-
ßerhalb der Anlage) sind unverzüglich der Bezirksregierung Düs-
seldorf anzuzeigen. 

Wird eine solche Anzeige nicht oder nicht rechtzeitig erstattet, stellt 
dies eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbuße ge-
ahndet werden (Ordnungsbehördliche Verordnung über die unver-
zügliche Anzeige von Unfällen, Schadensfällen und umweltgefähr-
denden Betriebsstörungen - Schadensanzeige-Verordnung - vom 
21.2.1995 (GV. NW. vom 01.04.1995 S. 196).  

 

3. Arbeitsschutz  

3.1 Die Gefährdungsbeurteilung ist vor Inbetriebnahme der Anlage zu 
erstellen. Auf die Regelung der Anhänge der Betriebssicherheits-
verordnung, des § 7 der Gefahrstoffverordnung und der allgemei-
nen Grundsätze des § 4 des Arbeitsschutzgesetzes wird hierzu 
hingewiesen. 
Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung sind insbesondere Maß-
nahmen und Regelungen für die beantragte Anlage zu treffen, die 
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die Einhaltung der ASR A2.3 (Technische Regel für Arbeitsstät-
ten - Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan) so-
wie die TRGS 554 (Technische Regeln für Gefahrstoffe - Abgase 
von Dieselmotoren) sicherstellen. 
Die erstellten Unterlagen müssen mindestens das Folgende bein-
halten: 

 das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung 
 die festgestellten Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
 das Ergebnis der Überprüfung der Maßnahmen (Wirksam-

keitskontrolle). 

3.2 Alle Personen, welche mit der Überprüfung, Wartung und dem Be-
trieb der Anlage beauftragt sind, müssen über die bei ihren Tätig-
keiten auftretenden Gefahren, sowie über die Maßnahmen ihrer 
Abwendung vor der Beschäftigung und danach in angemessenen 
Zeitabständen, mindestens jedoch einmal jährlich unterwiesen 
werden. Hierzu gehören auch Unterweisungen hinsichtlich des 
Brandschutzes, des Explosionsschutzes, der Rettungswege und 
des Einsatzes von persönlichen Schutzausrüstungen. Inhalt und 
Zeitpunkt der Unterweisungen sind schriftlich festzuhalten und 
vom unterwiesenen Beschäftigten durch Unterschrift zu bestäti-
gen.  

3.3 Werden zur Durchführung von Tätigkeiten, wie z. B. Abbruch-, Re-
paratur- und Wartungsarbeiten, Fremdfirmen beauftragt, ist der 
Anlagenbetreiber als Auftraggeber dafür verantwortlich, dass für 
die Tätigkeiten an der Anlage nur Firmen beauftragt werden, die 
über die für die Tätigkeiten erforderlichen besonderen Fachkennt-
nisse verfügen. Der Anlagenbetreiber als Auftraggeber hat dafür 
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zu sorgen, dass die Beschäftigten der Fremdfirmen über die Ge-
fahrenquellen und anlagenspezifische Verhaltensregeln informiert 
und unterwiesen werden.  

3.4 Bei der Planung und Ausführung der baulichen Maßnahmen sind 
die Anforderungen der Verordnung über Sicherheit und Gesund-
heitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung – BaustellV) zu 
beachten.  

Die Maßnahmen hat der Bauherr zu veranlassen, es sei denn, er 
beauftragt einen Dritten, diese Maßnahmen in eigener Verantwor-
tung zu treffen. 

 

4. Wasserwirtschaft 

4.1 Sollte es beabsichtigt sein, im Rahmen der Errichtung RCL-Mate-
rial auf dem Grundstück einzubauen, ist vorab mit dem Dezernat 
54, Sachgebiet 54.2 der Bezirksregierung Düsseldorf abzustim-
men, ob eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich ist. 

4.2 Das Emschergenossenschaftsgesetz (EmscherGG) und die Sat-
zung der Emschergenossenschaft zur Benutzung genossenschaft-
licher Abwasseranlagen (Einleitungssatzung) – in der jeweils gülti-
gen Fassung – sind zu beachten. 

4.3 Zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben ist der Emschergenos-
senschaft zu gestatten, jederzeit die einzuleitenden Wässer auf 
Menge und Zusammensetzung zu prüfen. Ihr ist jederzeit Einsicht-
nahme in die Messdaten zu gestatten. 

4.4 Die Genehmigung wird unbeschadet den Anforderungen nach der 
Entwässerungssatzung der Stadt Essen erteilt. Die dort genannten 
Anforderungen, insbesondere hinsichtlich des Anschluss- und Be-
nutzungszwangs und der dort vorgegebenen Einleitungsanforde-
rungen werden von dieser Genehmigung nicht erfasst.  

 

5. Abfallwirtschaft 

5.1 Änderungen des zugelassenen Abfallartenkataloges (gem. Ne-
benbestimmung 6.1) oder der Beschaffenheit der Abfälle (gem. 
Nebenbestimmung 6.1 und 6.2) bedürfen der Anzeige bzw. der 
Genehmigung nach §§ 15 bzw. 16 BImSchG. 
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5.2 Für die Verwertung von Abfälle gilt die Verordnung über Verwer-
tungs- und Beseitigungsnachweise Nachweisverordnung - 
NachwV. Auf die Registerpflicht der §§ 23 ff. NachwV wird hinge-
wiesen. 

6. Altlasten/Bodenbelastungsverdacht 

Das Grundstück wird im Kataster über altlastverdächtige Flächen 
und Altlasten" der Stadt Essen teilweise unter der Katasternummer 
23/3.01 und teilweise unter der Katasternummer 23/2.11 geführt.  

Es handelt sich hierbei um einen Teil der Fläche „Ehemaliges Mar-
tinwerk Krupp und Aufschüttungen“ und um einen Teil der Verfül-
lung „Sulterkamp/Hafen Krupp Horl“.  

Für diese -flächenmäßig noch ausgedehnteren- Altlasten bestehen 
Vorgaben, die im  

 „Sanierungsplan…für das RWE Energie-Areal „econova“…“ 
(erstellt durch das Ing.-Büro Siedek & Kügler im Februar 
1997) und im  

 „Gemeinsamen Prüfbericht“ der Stadt Essen zum o. a. Sa-
nierungsplan (ausgefertigt von der Unteren Bodenschutz-
behörde der Stadt Essen am 21.05.1997) beschrieben sind.  

Bei Bedarf erteilt die Unteren Bodenschutzbehörde der Stadt Es-
sen oder das Sachgebiet Altlastenkataster des Amtes für Geoin-
formation, Vermessung und Kataster der Stadt Essen (Deutsch-
landhaus, Lindenallee 10, 45127 Essen) hierzu weitere Auskünfte. 
[Kontakt: Tel.: 0201/ 88-62455, E-Mail: altlasten@amt62.essen.de 
Internet: https://service.essen.de/detail/-/vr-bis-detail/dienstleis-
tung/101300/show]. 

 

7. Artenschutz 

Bitte beachten Sie, dass es gemäß § 39 Absatz 1 Nummern 1 und 
3 Bundesnaturschutzgesetz in jedem Fall verboten ist, wildlebende 
Tiere [...] zu fangen, zu verletzen oder zu töten. Das heißt, selbst 
wenn Sie Bäume, Sträucher / Hecken oder Fassadenbegrünungen 
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beschneiden oder beseitigen dürfen, müssen Sie vorher kontrollie-
ren, dass zum Beispiel keine Vögel darin brüten, dass keine Eich-
hörnchen ihre Jungen darin aufziehen oder dass sich keine Fle-
dermäuse in den Bäumen aufhalten. Bäume und Sträucher/ He-
cken beziehungsweise Fassadenbegrünungen mit von Vögeln o-
der Eichhörnchen besetzten Nestern oder Baumhöhlen dürfen erst 
nach Beendigung des Brutgeschäftes beziehungsweise der Auf-
zucht beschnitten oder beseitigt werden. Werden hängende oder 
hilflose Fledermäuse angetroffen, ist die Untere Naturschutzbe-
hörde unverzüglich zu unterrichten; die Untere Naturschutzbe-
hörde entscheidet dann über das weitere Vorgehen.  

Der Bauherr / die Bauherrin darf nicht gegen die im Bundesnatur-
schutzgesetz geregelten Verbote zum Artenschutz verstoßen, die 
unter anderem für alle europäisch geschützten Arten gelten (zum 
Beispiel für alle einheimischen Vogelarten, alle Fledermausarten, 
Kammmolch, Kleiner Wasserfrosch, Laubfrosch, Kreuzkröte, Zau-
neidechse). Nach § 44 Absatz 1 Bundesnaturschutzgesetz ist es 
hinter anderem verboten, Tiere dieser Arten zu verletzen oder zu 
töten, sie erheblich zu stören oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten zu beschädigen oder zu zerstören. Bei Zuwiderhandlungen 
drohen die Bußgeld- und Strafvorschriften der §§ 69 folgende Bun-
desnaturschutzgesetz. 

 

 




